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Inhalt des Antrags 

Mit dem Antrag der Fraktion DIE LINKE sollen die Versicherten der privaten Krankenversicherung 

(PKV) künftig der gesetzlichen Krankenversicherungspflicht unterworfen und damit in die Gesetzli-

che Krankenversicherung (GKV) einbezogen werden. Die Beihilfe für Beamte des Bundes soll in 

einen Arbeitgeberanteil zum GKV-Beitrag umgewandelt werden. Die Alterungsrückstellungen der 

PKV sollen in einen Reservestock überführt werden, der dazu dienen soll, das Alterungsrisiko der 

neu in die GKV übernommenen ehemals PKV-Versicherten abzusichern. 

 

Begründung des gesundheitspolitischen Reformbedarfs 

Das Anliegen einer Systemreform der Krankenversicherung ist aus meiner Sicht durchaus nach-

vollziehbar. Auch mit Blick auf die von der Bundesregierung selbst angestrebte Schaffung eines 

„neuen Zusammenhalts“ (Koalitionsvertrag 2018) besteht hier zweifelsohne Handlungsbedarf, den 

zu begründen, im Folgenden thesenhaft versucht wird. 

1. Das Solidarversprechen der GKV ist tendenziell auf Inklusion aller angelegt   

Versteht man die Sozialversicherung – um eine Formulierung von Jens Spahn aufzugreifen – als 

„Versprechen der Gesellschaft an sich selbst“, dann beanspruchen deren Solidarprinzipen umfas-

sende Geltung. Die aus dem bismarckschen Subsidiaritätsmodell herrührende Aufspaltung der 

Krankenversicherung in GKV und PKV schränkt hingegen die Wirksamkeit des Solidarausgleichs 

auf die gesetzlich Versicherten ein und schwächt damit zugleich deren ökonomische Basis. Im Un-

terschied zur Bismarckzeit ist die GKV spätestens seit Einführung der allgemeinen Krankenversi-

cherungspflicht (2007) nicht mehr das Auffangbecken für diejenigen, die nicht für sich selber sor-

gen können, sondern eine Säule des gesellschaftlichen Zusammenhalts für die weit überwiegende 

Mehrheit der Bevölkerung. Das Prinzip der Subsidiarität in Gestalt der Eigenverantwortung des 

Einzelnen ist damit nicht aufgehoben, sie hat ihren Ort aber nicht mehr wie zu Bismarcks Zeiten 

jenseits, sondern innerhalb des Solidarsystems – etwa durch die Erfüllung von Mitwirkungspflich-

ten oder die Beachtung eines wirtschaftlichen Ressourceneinsatzes auch durch die Patientinnen 

und Patienten (Systemverantwortung).  

2. Ohne Sozialausgleich ist Solidarität unvollständig 

Noch stärker als beim Ausgleich zwischen Gesunden und Kranken oder Jungen und Alten ist in 

der Bevölkerung der Rückhalt für das in der Beitragssystematik der GKV verankerte Prinzip, dass 
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Gutverdiener mehr zahlen als Einkommensschwächere (Böcken, Braun, & Repschläger, 2013, S. 

148). Für das volle Solidarversprechen ist der Einkommensausgleich konstitutiv – unabhängig da-

von, wie er im Einzelnen ausgestaltet wird, über Beiträge oder Steuern. Eine Krankenversicherung 

aber, die wie die PKV die finanzielle Leistungsfähigkeit ihrer Versicherten unberücksichtigt lässt, 

kann allein schon aus diesem Grund für sich keinen Anspruch erheben, als Solidargemeinschaft 

im vollgültigen Sinn des Wortes zu gelten.  

3. Die im dualen System angelegte Risikoselektion führt zu einem Solidarverlust  

Zwar ist für die Nachhaltigkeit der Finanzierung einer solidarischen Krankenversicherung die Her-

anziehung weiterer Einkunftsarten jenseits der Erwerbseinkommen vermutlich relevanter als die 

Einbeziehung der privat Versicherten (Albrecht, et al., 2013). Die heutige Dualität von GKV und 

PKV verschärft jedoch die aus der Erwerbsfixierung resultierende strukturelle Einnahmeschwäche 

des solidarischen Umlagesystems der GKV zusätzlich durch eine systemisch bedingte Risikose-

lektion zugunsten der PKV. Diese lässt sich sowohl für die Einnahmen- wie für die Ausgabenseite 

konstatieren: Privat Versicherte verdienen ihrem höheren Bildungsgrad (Finkenstädt & Keßler, 

2012, S. 20) entsprechend durchschnittlich mehr als doppelt so viel wie gesetzlich Versicherte 

(Greß, Haun, & Jacobs, 2019). Da es einen Zusammenhang zwischen sozialem Status und Morbi-

dität gibt, dürften somit bei PKV-Versicherten auch Erkrankungsrisiken im Durchschnitt geringer 

ausgeprägt sein als bei GKV-Versicherten. Diese Annahme wird bestätigt durch die subjektive Ein-

schätzung des eigenen Gesundheitszustandes, die sich zwischen gesetzlich und privat Versicher-

ten klar unterscheidet (s. Abb. 1). 

  

Abbildung 1 - Quelle: KBV-Versichertenbefragung 2019 Abbildung 2 - Quelle: Gesundheitsmonitor 2013 

Der Solidarverlust, der mit der dualen Risikoentmischung zwischen GKV und PKV einhergeht, ver-

letzt daher nicht nur das Gerechtigkeitsgefühl eines großen Teils der Bevölkerung (s. Abb. 2). Jen-

seits des sozialstaatlichen Wertgefüges stellt er auch einen konkreten ökonomischen Schaden für 

die Solidargemeinschaft der gesetzlich Versicherten dar.  
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Bewertung der wesentlichen Einzelvorschläge 

1. Ausdehnung der gesetzlichen Krankenversicherungspflicht auf PKV-Versicherte  

Ob die Integration der beiden Krankenversicherungszweige eher schrittweise und mit Blick auf die 

Bestandsverträge freiwillig oder obligatorisch mit einem gesetzgeberischen Akt erfolgen sollte, ist 

unter den Verfechtern der so genannten Bürgerversicherung umstritten. Beide Varianten sind mit 

gewissen verfassungsrechtlichen Implikationen belastet, die es ebenso abzuwägen gilt wie Kollate-

raleffekte für die Versicherten beider Systeme, die Arbeitnehmer und die Versicherungsunterneh-

men. Entscheidend für den Erfolg einer solchen Integration dürfte aber sein, dass der politische 

Wille, dieses Ziel zu erreichen, für alle Akteure unmissverständlich zum Ausdruck kommt. Daher 

empfiehlt sich eine die parteipolitischen Lager möglichst übergreifende Lösung, damit das „Ver-

sprechen der Gesellschaft an sich selbst“ für alle auch verlässlich eingelöst werden kann. 

2. Umwandlung der Beihilfe in einen Arbeitgeberbeitrag 

Der Vorschlag ist m.E. zumindest missverständlich formuliert, weil die Abschaffung der PKV letzt-

lich auch die Abschaffung der Beihilfe nach sich zöge, sofern nicht ein beihilfefähiger Tarif in der 

GKV eingeführt würde. Dies ist aber ganz offenkundig von den Antragstellern nicht intendiert. Viel-

mehr geht es um die vollständige Eingliederung der Beamten (des Bundes?) in die bestehende 

GKV. Dann aber wird selbstverständlich wie für alle anderen Versicherten ein Arbeitsgeberbeitrag 

fällig – und zwar ganz unabhängig von der bisherigen Beihilfe. Diese hätte dann allenfalls zusätzli-

che Funktionen oder müsste ebenfalls abgeschafft werden. 

3. Überführung der Alterungsrückstellungen der PKV in einen Reservestock 

Im Zuge der von den Antragstellern geforderten Abschaffung der privaten Krankenvollversicherung 

entsteht zwangsläufig die Frage, was aus den mittlerweile auf insgesamt über 250 Mrd. Euro ange-

wachsenen Alterungsrückstellungen der PKV-Versicherten wird. Durch die vom Gesetzgeber er-

höhten Portabilität entstehen hier Optionen für eine Überführung der Rückstellungen auch in die 

GKV (Wasem, Buchner, & Walendzik, 2015). Unabhängig von der eigentumsrechtlichen Bewer-

tung dieser Rücklagen, sollte die eigentliche Zweckbindung dieser Mittel im Vordergrund aller mög-

lichen Abwägungen stehen. Die Rückstellungen dienen dazu, das Risiko von Beitragssteigerungen 

im Alterungsverlauf der jeweiligen Versichertenkohorte abzufedern. Diese Einnahmesystematik ei-

ner gleichsam vorgezogenen Beitragsanhebung zur Bildung einer Zukunftsreserve ist der Sozial-

versicherung keineswegs wesensfremd – wie der Vorsorgefonds in der Sozialen Pflegeversiche-

rung zeigt. Hier kommt der Reservestock jedoch der gesamten Versichertengemeinschaft zugute 

und bleibt nicht auf eine Kohorte bzw. einen Tarif beschränkt. Mit der Eingliederung der bisher pri-

vat Versicherten in die GKV würde indes dieser Kohorten- bzw. Tarifbezug ebenfalls aufgelöst, so 

dass die Alterungsrückstellungen ihren Zweck nur in Gestalt eines Risikoausgleichs für die Über-

nahme des Versicherungsversprechens aller neu versicherten ehemaligen PKV-Mitglieder durch 

die gesamte Versichertengemeinschaft der GKV erfüllen könnte. Insofern erscheint der Vorschlag 

im Antrag zweckentsprechend – ob er indes auch verfassungsrechtlich unbedenklich ist, kann hier 

nicht abschließend beantwortet werden.  
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